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Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterung mit den obersten Finanzbehörden der 

Länder wird der Anwendungserlass zur Abgabenordnung vom 2. Januar 2008 (BStBl I S. 26), 

der zuletzt durch das BMF-Schreiben vom 17. Juli 2008 (BStBl I S. 694) geändert worden ist, 

mit sofortiger Wirkung wie folgt geändert: 

1. Die Regelung zu § 30 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Nummer 4.7 wird folgende Nummer 4.8 eingefügt: 

„4.8	 Im Rahmen einer Drittwiderspruchsklage (§ 262) darf die Voll­

streckungsbehörde (§ 249 Abs. 1 Satz 3) im Prozess Verhältnisse des 

Vollstreckungsschuldners und anderer Personen nach § 30 Abs. 4 Nr. 1 

offenbaren, soweit dies der Durchsetzung der Steueransprüche gegen den 

Vollstreckungsschuldner dient.“ 
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b) Nummer 8.7 wird wie folgt gefasst: 

„8.7	 Die Finanzbehörden sind verpflichtet, den für die Bekämpfung terroristi­

scher Aktivitäten zuständigen Stellen die nach § 30 geschützten Verhält­

nisse auf deren Ersuchen mitzuteilen. Für die Mitteilungen an die ge­

nannten Stellen besteht in diesen Fällen ein zwingendes öffentliches Inte­

resse im Sinne des § 30 Abs. 4 Nr. 5. Die ersuchenden Stellen haben in 

ihrem Ersuchen zu versichern, dass die erbetenen Daten für Ermittlungen 

und Aufklärungsarbeiten im Zusammenhang mit der Bekämpfung des 

Terrorismus erforderlich sind. Eine bestimmte Form für die Auskunftser­

suchen und die Erteilung der Auskünfte ist nicht erforderlich. Bei Zwei­

feln an der Identität des Auskunftsersuchenden haben sich die Finanzbe­

hörden vor Auskunftserteilung über die Identität des Auskunftsersuchen­

den auf geeignete Weise zu vergewissern. Zur Mitteilungspflicht zur Be­

kämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung vgl. § 31b.“ 

2.	 Die Regelung zu § 31b wird wie folgt gefasst: 

„1.	 Sind der Finanzbehörde Tatsachen bekannt geworden, die darauf schließen lassen, 

dass eine Geldwäsche (§ 261 StGB) oder eine Terrorismusfinanzierung (§ 1 Abs. 2 

GwG) begangen oder versucht wurde oder wird, hat sie diese nach § 31b den Straf­

verfolgungsbehörden (z. B. Staatsanwaltschaft, Polizei) sowie in Kopie der beim 

Bundeskriminalamt eingerichteten Zentralstelle für Verdachtsanzeigen (Financial 

Intelligence Unit - FIU -) mitzuteilen. Die maßgeblichen Fakten sollen grundsätzlich 

in der Verdachtsanzeige selbst wiedergegeben werden. 

Die Kopien der Verdachtsanzeigen sind zu richten an:


Bundeskriminalamt


- Referat SO 32 ­


65173 Wiesbaden


Tel.: 0611/55-18615


Fax: 0611/55-45300


E-Mail: FIU@bka.bund.de


Die Übermittlung dieser Kopie soll dabei grundsätzlich per Fax erfolgen. Von der 

Beifügung umfangreicher Anlagen ist hierbei grundsätzlich abzusehen. 

mailto:FIU@bka.bund.de
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2.	 Anzuzeigen sind alle Tatsachen, die darauf schließen lassen, dass eine bare oder un­

bare Finanztransaktion einer Geldwäsche dient oder im Falle ihrer Durchführung die­

nen würde. Den Finanzbehörden obliegt jedoch die Prüfung im Einzelfall, ob ein an­

zeigepflichtiger Verdachtsfall gemäß § 31b vorliegt (Beurteilungsspielraum). Für das 

Vorliegen eines mitteilungspflichtigen Verdachts ist es ausreichend, dass objektiv 

erkennbare Anhaltspunkte für das Vorliegen von Tatsachen, die auf eine 

Geldwäsche-Straftat schließen lassen, sprechen und ein krimineller Hintergrund im 

Sinne des § 261 StGB nicht ausgeschlossen werden kann. Die zur Verdachtsmeldung 

verpflichtete Finanzbehörde muss nicht das Vorliegen sämtlicher Tatbestandsmerk­

male des § 261 StGB einschließlich der der Geldwäsche zugrunde liegenden Vortat 

prüfen. Hinsichtlich des Vortatenkatalogs reicht der Verdacht auf die illegale 

Herkunft der Gelder schlechthin aus. Die Finanzbehörde muss vor einer Mitteilung 

nach § 31b nicht prüfen, ob eine strafrechtliche Verurteilung in Betracht kommt. Zur 

Freistellung eines Anzeigeerstatters von der Verantwortlichkeit vgl. § 13 GwG. 

Diese Grundsätze gelten bei Erkenntnissen über eine Terrorismusfinanzierung 

entsprechend. 

3.	 Der Betroffene ist über eine Verdachtsanzeige nicht zu informieren, da ansonsten der 

Zweck der Anzeige gefährdet würde (analog § 12 GwG). 

4.	 § 31b gestattet keine Mitteilung an die nach § 16 GwG zuständige Aufsichtsbehörde 

zum Zweck der Durchführung eines Bußgeldverfahrens nach § 17 GwG.“ 

3.	 Nummer 4 der Regelung zu § 91 wird wie folgt gefasst: 

„4.	 Zur Erteilung von Auskünften über zu einer Person gespeicherten Daten einschließ­

lich der Akteneinsicht im Steuerfestsetzungsverfahren vgl. BMF-Schreiben vom 

17.12.2008 - IV A 3 - S 0030/08/10001 - BStBl I S. …“ 

4.	 Nummer 2 der Regelung zu § 93 wird wie folgt gefasst: 

„2. Kontenabruf nach § 93 Abs. 7 in der ab dem 1.1.2009 geltenden Fassung 

2.1	 Die Finanzbehörde kann unter den Voraussetzungen des § 93 Abs. 7 bei den 

Kreditinstituten über das Bundeszentralamt für Steuern folgende Bestandsdaten zu 

Konten- und Depotverbindungen abrufen: 

- die Nummer eines Kontos, das der Verpflichtung zur Legitimationsprüfung 

i. S. d. § 154 Abs. 2 Satz 1 unterliegt, oder eines Depots, 

- der Tag der Errichtung und der Tag der Auflösung des Kontos oder Depots, 

- der Name, sowie bei natürlichen Personen der Tag der Geburt, des Inhabers 

und eines Verfügungsberechtigten sowie 
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(§ 8 Abs. 1 GwG). 

Kontenbewegungen und Kontenstände können auf diesem Weg nicht ermittelt 

werden. 

Die Verpflichtung der Kreditinstitute, Daten für einen Kontenabruf durch das 

Bundeszentralamt für Steuern bereitzuhalten, ergibt sich unmittelbar aus § 93b 

AO i. V. m. § 24c KWG und bedarf daher keines Verwaltungsaktes. 

2.2	 Ein Kontenabruf nach § 93 Abs. 7 ist nur in den gesetzlich abschließend aufge­

zählten Fällen möglich. 

2.2.1 Steuerpflichtige, deren persönlicher Steuersatz niedriger ist als der Abgeltung­

steuersatz, können nach § 32d Abs. 6 EStG beantragen, dass ihre Einkünfte nach 

§ 20 EStG im Rahmen einer Einkommensteuerveranlagung ihrem individuellen 

niedrigeren Steuersatz unterworfen werden (Günstigerprüfung). In diesem Fall 

muss der Steuerpflichtige sämtliche Kapitalerträge erklären (§ 32d Abs. 6 Satz 2 

und 3 EStG). Die Finanzbehörden müssen daher prüfen können, ob neben den 

erklärten Einkünften noch andere Einkünfte nach § 20 EStG vorliegen (vgl. § 93 

Abs. 7 Satz 1 Nr. 1). 

2.2.2 In den Fällen des § 2 Abs. 5b Satz 2 EStG ist die Kenntnis aller vom Steuer­

pflichtigen erzielten Kapitalerträge i. S. d. § 32d Abs. 1 und § 43 Abs. 5 EStG 

erforderlich. Die Finanzbehörden müssen deshalb prüfen können, ob neben er­

klärten Einnahmen bisher nicht erklärte Kapitalerträge vorliegen (vgl. § 93 Abs. 7 

Satz 1 Nr. 2). 

2.2.3 § 93 Abs. 7 Satz 1 Nr. 3 dient der Verifikation von Einkünften nach § 20 und § 23 

Abs. 1 EStG für die Veranlagungszeiträume bis einschließlich 2008. 

2.2.4 Nach § 93 Abs. 7 Satz 1 Nr. 4 ist ein Kontenabruf zulässig, wenn er zur Erhebung 

(einschließlich der Vollstreckung) von bundesgesetzlich geregelten Steuern, mit­

hin auch von Landessteuern, die durch Bundesgesetz geregelt sind, erforderlich ist 

(zur Erforderlichkeit vgl. Nr. 2.3). Bei der Geltendmachung von Haftungsansprü­

chen ist ein Kontenabruf nach § 93 Abs. 7 Satz 1 Nr. 4 nur zur Erhebung (ein­

schließlich der Vollstreckung) von Haftungsansprüchen zulässig, nicht zur Vorbe­

reitung der Festsetzung eines Haftungsanspruchs. 
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2.2.5 In den Fällen der Nrn. 2.2.1 bis 2.2.3 ist ein Kontenabruf nur zulässig, wenn er im 

Einzelfall zur Festsetzung der Einkommensteuer erforderlich ist (vgl. dazu Nr. 2.3). 

Des Weiteren darf in den Fällen der Nrn. 2.2.1 bis 2.2.4 ein Abrufersuchen nur 

dann erfolgen, wenn ein Auskunftsersuchen an den Steuerpflichtigen nicht zum 

Ziel geführt hat oder keinen Erfolg verspricht (§ 93 Abs. 7 Satz 2). Da im Voll­

streckungsverfahren eine Gefährdung der Ermittlungszwecke zu befürchten ist, 

wenn der säumige Steuerschuldner vor einem Kontenabruf individuell informiert 

würde, muss eine Information des Betroffenen vor Durchführung eines Kontenab­

rufs nach § 93 Abs. 7 Satz 1 Nr. 4 unterbleiben (vgl. § 93 Abs. 9 Satz 3 Nr. 1). Es 

reicht aus, dass säumige Steuerschuldner in der Zahlungserinnerung auf die 

Möglichkeiten der Zwangsvollstreckung (einschließlich der Möglichkeit eines 

Kontenabrufs) hingewiesen werden (§ 93 Abs. 9 Satz 1 zweiter Halbsatz). 

2.2.6 Darüber hinaus ist ein Kontenabruf nur mit Zustimmung des Steuerpflichtigen 

zulässig (§ 93 Abs. 7 Satz 1 Nr. 5). Der Steuerpflichtige kann seine Zustimmung 

zu einem Kontenabruf auf Aufforderung der Finanzverwaltung oder unaufgefor­

dert erteilen. 

Wenn die Finanzbehörde eine Überprüfung der Angaben des Steuerpflichtigen 

mittels eines Kontenabrufs für erforderlich hält, weil sie Zweifel daran hat, ob die 

Angaben des Steuerpflichtigen vollständig und richtig sind, kann sie ihn nach § 93 

Abs. 7 Satz 1 Nr. 5 auffordern, zur Aufklärung des Sachverhalts einem Kontenab­

ruf zuzustimmen. 

In Betracht kommen insbesondere Fälle, in denen aufgeklärt werden soll, ob der 

Steuerpflichtige betriebliche Erlöse zutreffend in seiner Buchführung erfasst hat 

oder ob steuerpflichtige Einnahmen auf „private” Konten geflossen sind. Die 

Finanzbehörden können den Steuerpflichtigen auch dann zur Zustimmung zu ei­

nem Kontenabruf auffordern, wenn noch kein strafrechtlicher Anfangsverdacht 

vorliegt. 

Erteilt der Steuerpflichtige trotz Aufforderung die Zustimmung zu einem Konten­

abruf nicht und bestehen tatsächliche Anhaltspunkte für die Unrichtigkeit oder 

Unvollständigkeit der vom Steuerpflichtigen gemachten Angaben zu steuerpflich­

tigen Einnahmen oder Betriebsvermögensmehrungen, sind die Besteuerungs­

grundlagen nach § 162 Abs. 2 Satz 2 zu schätzen (vgl. auch zu § 162, Nr. 6). 



Seite 6 

2.2.7 Für Besteuerungsverfahren, auf die die AO nach § 1 nicht unmittelbar anwendbar 

ist, ist ein Kontenabruf nach § 93 Abs. 7 nicht zulässig. Für strafrechtliche 

Zwecke kann ein Kontenabruf nur nach § 24c KWG erfolgen. Der Kontenabruf 

entspricht einer elektronischen Einnahme des Augenscheins und stellt einen Real­

akt dar. 

2.3	 Ein Kontenabruf steht im Ermessen der Finanzbehörde und kann nur anlassbezo­

gen und zielgerichtet erfolgen und muss sich auf eine eindeutig bestimmte Person 

beziehen. Bei der Ausübung des Ermessens sind die Grundsätze der Gleichmä­

ßigkeit der Besteuerung, der Verhältnismäßigkeit der Mittel, der Erforderlichkeit, 

der Zumutbarkeit, der Billigkeit und von Treu und Glauben sowie das Willkür­

verbot und das Übermaßverbot zu beachten (vgl. zu § 5, Nr. 1). 

Die Erforderlichkeit, die von der Finanzbehörde im Einzelfall im Wege einer 

Prognose zu beurteilen ist, setzt keinen begründeten Verdacht dafür voraus, dass 

steuerrechtliche Unregelmäßigkeiten vorliegen. Es genügt vielmehr, wenn auf­

grund konkreter Momente oder aufgrund allgemeiner Erfahrungen ein Kontenab­

ruf angezeigt ist (vgl. BVerfG-Beschluss vom 13.6.2007 - 1 BvR 1550/03, 1 BvR 

2357/04, 1 BvR 603/05 - BStBl II, S. 896). 

2.4	 Die Verantwortung für die Zulässigkeit des Datenabrufs und der Datenübermitt­

lung trägt die ersuchende Finanzbehörde (§ 93b Abs. 3). Das Bundeszentralamt 

für Steuern darf lediglich prüfen, ob das Ersuchen plausibel ist. 

2.5	 Ein Kontenabruf nach § 93 Abs. 7 ist auch zulässig, um Konten oder Depots zu 

ermitteln, hinsichtlich derer der Steuerpflichtige zwar nicht Verfügungsberech­

tigter, aber wirtschaftlich Berechtigter ist. Dies gilt auch dann, wenn der Verfü­

gungsberechtigte nach § 102 die Auskunft verweigern könnte (z. B. im Fall von 

Anderkonten von Anwälten). Denn ein Kontenabruf erfolgt bei dem Kreditinstitut 

und nicht bei dem Berufsgeheimnisträger. Das Kreditinstitut hat aber kein Aus­

kunftsverweigerungsrecht und muss daher auch nach § 93 Abs. 1 Satz 1 Auskunft 

geben darüber, ob bei festgestellten Konten eines Berufsgeheimnisträgers eine an­

dere Person wirtschaftlich Berechtigter ist. Das Vertrauensverhältnis zwischen 

dem Berufsgeheimnisträger und seinem Mandanten bleibt dadurch unberührt. 

Ein Kontenabruf nach § 93 Abs. 7 ist auch im Besteuerungsverfahren eines Be­

rufsgeheimnisträgers i. S. d. § 102 grundsätzlich zulässig. Bei der gebotenen 

Ermessensentscheidung (vgl. Nr. 2.3) ist in diesem Fall zusätzlich eine Güterab­

wägung zwischen der besonderen Bedeutung der Verschwiegenheitspflicht des 

Berufgeheimnisträgers und der Bedeutung der Gleichmäßigkeit der Besteuerung 

unter Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsprinzips vorzunehmen (vgl. 

BVerfG-Urteil vom 30.3.2004 - 2 BvR 1520/01, 2 BvR 1521/01 -, BVerfGE 110, 
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Anderkonten eines Berufsgeheimnisträgers i. S. d. § 102, die durch einen Kon­

tenabruf im Besteuerungsverfahren des Berufsgeheimnisträgers festgestellt 

werden, sind keine Kontrollmitteilungen zu fertigen. 

2.6 Ob die Sachaufklärung durch den Beteiligten zum Ziel führt oder Erfolg ver­

spricht oder ob dies nicht zutrifft, ist eine Frage der Beweiswürdigung (vgl. 

Nr. 1.4). Diese Beweiswürdigung obliegt der Finanzbehörde. 

Die Finanzbehörde soll zunächst dem Beteiligten Gelegenheit geben, Auskunft 

über seine Konten und Depots zu erteilen und ggf. entsprechende Unterlagen 

(z. B. Konto- oder Depotauszüge) vorzulegen, es sei denn, der Ermittlungszweck 

würde dadurch gefährdet. Hierbei soll auch bereits darauf hingewiesen werden, 

dass die Finanzbehörde unter den Voraussetzungen des § 93 Abs. 7 einen Konten­

abruf durchführen lassen oder bei Verweigerung der Zustimmung zu einem Kon­

tenabruf nach § 93 Abs. 7 Satz 1 Nr. 5 die Besteuerungsgrundlagen nach § 162 

Abs. 2 Satz 2 schätzen kann, wenn die Sachaufklärung durch den Beteiligten nicht 

zum Ziel führt. 

2.7 Hat sich durch einen Kontenabruf herausgestellt, dass Konten oder Depots vor­

handen sind, die der Beteiligte auf Nachfrage (vgl. Nr. 2.6) nicht angegeben hat, 

ist er über das Ergebnis des Kontenabrufs zu informieren (§ 93 Abs. 9 Satz 2). 

Hierbei ist der Beteiligte darauf hinzuweisen, dass die Finanzbehörde das betrof­

fene Kreditinstitut nach § 93 Abs. 1 Satz 1 um Auskunft ersuchen kann, wenn ihre 

Zweifel durch die Auskunft des Beteiligten nicht ausgeräumt werden. 

Würde durch eine vorhergehende Information des Beteiligten der Ermittlungs­

zweck gefährdet (§ 93 Abs. 9 Satz 3 Nr. 1) oder ergibt sich aus den Umständen 

des Einzelfalles, dass eine Aufklärung durch den Beteiligten selbst nicht zu er­

warten ist, kann sich die Finanzbehörde nach § 93 Abs. 1 Satz 1 unmittelbar an 

die betreffenden Kreditinstitute wenden (vgl. Nrn. 1.4 und 1.7) bzw. andere erfor­

derliche Maßnahmen ergreifen. In diesen Fällen ist der Beteiligte nachträglich 

über die Durchführung des Kontenabrufs zu informieren. 

2.8 Wurden die Angaben des Beteiligten durch einen Kontenabruf bestätigt, ist der 

Beteiligte gleichwohl über die Durchführung des Kontenabrufs zu informieren, 

z. B. durch eine Erläuterung im Steuerbescheid: „Es wurde ein Kontenabruf nach 

§ 93 Abs. 7 durchgeführt.“ 
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2.9	 Die Rechtmäßigkeit eines Kontenabrufs nach § 93 Abs. 7 kann vom Finanzgericht 

im Rahmen der Überprüfung des Steuerbescheides oder eines anderen Verwal­

tungsaktes, zu dessen Vorbereitung der Kontenabruf vorgenommen wurde, oder 

isoliert im Wege der Leistungs- oder (Fortsetzungs-)Feststellungsklage überprüft 

werden (vgl. BVerfG-Beschluss vom 4.2.2005 - 2 BvR 308/04 - NJW 2005, 1637, 

unter Absatz-Nr. 19).“ 

5.	 Nach Nummer 2 der Regelung zu § 107 wird folgende Nummer 3 angefügt: 

„3.	 Für die Vorlage von Urkunden (§ 97) und für die Duldung der Einnahme des Augen­

scheins (§ 98) besteht kein Anspruch auf eine Entschädigung nach § 107. Bei einem 

kombinierten Auskunfts- und Vorlageersuchen hat der ersuchte Dritte dagegen An­

spruch auf Ersatz aller seiner mit dem Ersuchen zusammenhängenden Aufwendun­

gen, d. h. auch jener, die ihm im Zusammenhang mit der Vorlage von Urkunden ent­

standen sind (BFH-Urteil vom 24.3.1987 - VII R 113/84 - BStBl 1988 II, S. 163). 

Ein (reines) Vorlageverlangen i. S. d. § 97, das keinen Kostenerstattungsanspruch 

auslöst, liegt vor, wenn die Finanzbehörde die vorzulegenden Unterlagen so konkret 

und eindeutig benennt, dass sich die geforderte Tätigkeit des Vorlageverpflichteten 

auf rein mechanische Hilfstätigkeiten wie das Heraussuchen und Lesbarmachen der 

angeforderten Unterlagen beschränkt. Das setzt bei der Anforderung von Bankunter­

lagen voraus, dass die Finanzbehörde die Konten- und Depotnummern benennt oder 

vergleichbar konkrete Angaben zu sonstigen Bankverbindungen macht (BFH-Urteil 

vom 8.8.2006 - VII R 29/05 - BStBl II 2007, S. 80). 

Ein Kostenerstattungsanspruch besteht daher nicht, wenn die Finanzbehörde bereits 

über die für das Vorlageersuchen nach § 97 relevanten Informationen verfügt (z. B. 

durch einen Kontenabruf nach § 93 Abs. 7). In diesem Fall ist ein Auskunftsersuchen 

nach § 93 Abs. 1 an das Kreditinstitut nicht erforderlich.“ 

6.	 Die Regelung zu § 122 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 2.8.3.2 werden folgende Sätze angefügt: 

„Die Neubestellung eines Liquidators ist nicht erforderlich, wenn eine gelöschte Ka­

pitalgesellschaft durch einen Bevollmächtigten vertreten wird, der bereits vor Lö­

schung bestellt wurde und dessen Bevollmächtigung die Entgegennahme von Ent­

scheidungen der Finanzbehörde umfasst. Eine vor Löschung erteilte Vollmacht wirkt 

insoweit fort (§ 80 Abs. 2; vgl. BFH-Urteil vom 27.4.2000 - I R 65/98 - BStBl II, 

S. 500 zu § 86 ZPO). Wegen § 80 Abs. 1 Satz 2 zweiter Halbsatz ist jedoch für et­

waige Zahlungen an die im Handelsregister gelöschte Gesellschaft die nachträgliche 

Bestellung eines Liquidators erforderlich, wenn nicht der Bevollmächtigte bereits vor 



Seite 9	 Löschung ausdrücklich zur Entgegennahme von Zahlungen für die Gesellschaft er­

mächtigt worden ist (vgl. zu § 80, Nr. 2).“ 

b) Nummer 2.9.6 wird wie folgt gefasst: 

„Hat das Gericht in dem Beschluss über die Eröffnung des Insolvenzverfahrens die Ei­

genverwaltung angeordnet (§ 270 InsO), kann der Schuldner weiterhin sein Vermögen 

verwalten und über dieses verfügen. Auch in diesen Fällen dürfen aber Verwaltungs­

akte über die Festsetzung von Ansprüchen aus dem Steuerschuldverhältnis hinsichtlich 

der Insolvenzforderungen nicht mehr ergehen. Abweichend von Nr. 2.9.2 ist der 

Schuldner Bekanntgabeadressat für alle die Insolvenzmasse betreffenden Verwal­

tungsakte.“ 

c) Satz 4 der Nummer 3.1.4.1 der Regelung zu § 122 wird wie folgt gefasst: 

„Es kann davon ausgegangen werden, dass eine Zustellung durch Einschreiben 

mit Rückschein oder eine Zustellung elektronischer Dokumente zumindest tole­

riert wird und daher völkerrechtlich zulässig ist; dies gilt nicht hinsichtlich fol­

gender Staaten: Ägypten, Argentinien, China, Republik Korea, Kuwait, 

Liechtenstein, Mexiko, Russische Föderation, San Marino, Schweiz, Slowenien, 

Sri Lanka, Ukraine, Venezuela.“ 

7. Nummer 5 der Regelung zu § 162 wird durch folgende Nummern 5 und 6 ersetzt: 

„5.	 Wegen der Befugnis zur Schätzung bei Verletzung der Mitwirkungspflicht nach § 90 

Abs. 2 vgl. zu § 90, Nr. 1. 

6.	 Die Besteuerungsgrundlagen sind nach § 162 Abs. 1 unter anderem dann zu schät­

zen, wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die vom Steuerpflichtigen 

gemachten Angaben zu steuerpflichtigen Einnahmen oder Betriebsvermögensmeh­

rungen unrichtig oder unvollständig sind. Hat der Steuerpflichtige in einem derarti­

gen Fall die Zustimmung zu einem Kontenabruf verweigert (§ 93 Abs. 7 Satz 1 

Nr. 5), sind die nach Einschätzung der Finanzbehörde nicht erklärten steuerpflich­

tigen Einnahmen oder Betriebsvermögensmehrungen nach § 162 Abs. 2 Satz 2 dritte 

Alternative zu schätzen. In diesem Fall kann zu Lasten des Steuerpflichtigen von 

einem Sachverhalt ausgegangen werden, für den unter Berücksichtigung seiner 

Beweisnähe und seiner Verantwortung für die Aufklärung des Sachverhalts eine 

gewisse Wahrscheinlichkeit spricht. Gleiches gilt, wenn ein mit Zustimmung des 

Steuerpflichtigen durchgeführter Kontenabruf keine neuen Erkenntnisse gebracht 

hat, z. B. bei auf ausländischen - und deswegen durch einen Kontenabruf nicht 

ermittelbaren - Konten zugeflossenen Einnahmen oder bei baren Einnahmen. In die­

sen Fällen ist auch weiterhin eine Schätzung nach § 162 möglich, wenn Anhalts­
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mehrungen nicht vollständig oder unzutreffend sind.“ 

8. Die Regelung zu § 165 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 4 wird wie folgt gefasst: 

„4.	 Zweifel an der Vereinbarkeit einer der Steuerfestsetzung zugrunde lie­

genden Rechtsnorm mit höherrangigem Recht (insbesondere mit dem 

Grundgesetz oder dem Europäischen Gemeinschaftsrecht) rechtfertigen 

nur dann eine vorläufige Steuerfestsetzung nach § 165 Abs. 1 Satz 2 

Nr. 3, wenn dieselbe Frage bereits Gegenstand eines Musterverfahrens 

bei dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften, dem Bundes­

verfassungsgericht oder einem obersten Bundesgericht ist. 

Zum Rechtsschutzbedürfnis für einen Einspruch gegen eine hinsichtlich 

des strittigen Punktes bereits vorläufige Steuerfestsetzung vgl. zu § 350, 

Nr. 6.“ 

b) Nach Nummer 4 werden folgende neue Nummern 5 und 6 eingefügt: 

„5.	 Nach § 165 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 kann eine Steuer vorläufig festgesetzt 

werden, soweit eine im Fall des Steuerpflichtigen entscheidungserheb­

liche Rechtsfrage Gegenstand eines Verfahrens beim Bundesfinanzhof 

ist. Hierbei handelt es sich auch um solche Fälle, in denen eine strittige 

Rechtsfrage nicht nur unter verfassungsrechtlichen Aspekten zu beur­

teilen ist (und deretwegen bereits eine vorläufige Steuerfestsetzung nach 

§ 165 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 erfolgt), sondern vom Bundesfinanzhof auf 

„einfachgesetzlichem“ Wege, d. h. durch Anwendung bzw. Auslegung 

des einfachen Rechts, entschieden werden könnte. 

6.	 Die Entscheidung, die Steuer vorläufig festzusetzen, steht in sämtlichen 

Fällen des § 165 Abs. 1 im Ermessen der Finanzbehörde. Von der Mög­

lichkeit, eine Steuer nach § 165 Abs. 1 Satz 2 vorläufig festzusetzen, ist 

nur Gebrauch zu machen, soweit die Finanzbehörden hierzu durch BMF-

Schreiben oder gleich lautende Erlasse der obersten Finanzbehörden 

angewiesen worden sind.“ 

c) Die bisherigen Nummern 5 bis 7 werden die neuen Nummern 7 bis 9. 
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a) In Nummer 2 wird nach Satz 1 folgender Satz eingefügt: 

„Zu verzinsen ist auch der Steuervergütungsanspruch nach § 18 Abs. 9 UStG 

i. V. m. §§ 59 ff. UStDV (BFH-Urteil vom 17.4.2008 - V R 41/06 - BStBl …); 

zur Zinsberechnung vgl. auch Nr. 62.“ 

b) Die bisherigen Nummern 61 und 62 werden neue Nummern 61.1 und 61.2; nach 

der neuen Nummer 61.2 wird folgende Regelung eingefügt: 

„Zinsberechnung bei Vorsteuer-Vergütungsansprüchen 

62 	 Beträgt der Vergütungszeitraum weniger als ein Kalenderjahr (§ 60 UStDV), 

sind zur Berechnung des Unterschiedsbetrags alle für ein Kalenderjahr fest­

gesetzten Vergütungen zusammenzufassen. Der Zinslauf beginnt grundsätzlich 

15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, für das die Vergütung(en) fest­

gesetzt worden sind (§ 233a Abs. 2 Satz 1). Er endet mit Ablauf des Tages, an 

dem die Festsetzung der Vergütung wirksam geworden ist (§ 233a Abs. 2 

Satz 3). Zur Festsetzungsverjährung des Zinsanspruchs vgl. § 239 Abs. 1.“ 

10. Die Regelung zu § 364 wird wie folgt gefasst: 

„Den Beteiligten sind die Besteuerungsunterlagen mitzuteilen, wenn sie dies beantragt 

haben oder wenn die Einspruchsbegründung dazu Anlass gibt. Darüber hinaus kann ein 

Anspruch auf Auskunft und insbesondere auf Akteneinsicht bestehen; vgl. dazu im Ein­

zelnen das BMF-Schreiben vom 17.12.2008 - IV A 3 - S 0030/08/10001 - BStBl I S. … 

Hierbei ist sicherzustellen, dass Verhältnisse eines anderen nicht unbefugt offenbart 

werden. Die Ablehnung eines Antrags auf Akteneinsicht ist mit dem Einspruch anfecht­

bar. Für das finanzgerichtliche Verfahren gilt § 78 FGO.“ 

Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 

Im Auftrag


Reusch  



